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ERKlARUNG DER fRANZaSISCHEN DELEGATION (Dan1811e Oo.boy I Je.n

Fran,01s Blet) ANLXSSllCH DER BEOBACHTUNG DES PROZESSES GEGEN

RONAlD AUGUSTJN IN BOCKEBURG (13.3.1975)

Wir sind nach Bückeburg gekommen. um die Bedingungen zu beobachten.

unter denen der Prozess gegen den politischen Gefangenen Ronald

Augustin stattfindet.

Wir haben festgestellt. daß dieser Prozess nicht in dem Gerichts

gebäude. wo er normalerweise stattfinden müsste. abläuft. sondern

in einem Gefängnis. Dieses Gefängnis liegt selbst in einer kleinene

abgelegenen Stadt, die Gefängnisbauten befinden sich auf freiem

Feld; dieses Gefängnis macht den Eindruck einer belagerten Festung,

umgeben yon Stacheldraht. überwacht yon Fernsehkameras. abgesichert

durch bewaffnete Posten. Die Bedingungen des Zutritts zum Zuhörer

raum haben uns besonders beeindruckt:

Systematisches Photokopieren der Ausweispapiere -

Peiniich genaue körperliche Durchsuchung, die in meinem Fall be

sonders lange ausgedehnt wurde, bis eine besonders gefährliche

Waffe gefunden wurde - diese Büroklammer.

Nachdem wir 'dieser Kontrolle unterworfen worden waren. wurden wir

in einen engen Gang geführt. der nach den seiten und nach oben mit

Gittern abgesichert war. In diesem Gang ist uns auch die große

Zahl von Polizisten in Zivil und in Uniform aufgefallen - ebenso

im Prozessaal.

Die isolierte Lage des Gefängnisses. die von bewaffnete~ Polizei

durchgeführte Kontrolle und die für Prozessbesucher besonders er

niedrigenden Durchsuchungsbedingungen bringen eines der grundle

genden Rechte jedes demokratischen Staates in Gafahr: die Offent

lichkeit der Prozesse. Der freie ZUlang zu den Prozessverhlndlun-..
gen ist in Frage gestellt auch dadurch, daß sie In einem schwer

erreichbaren Ort stattfinden und daß es nicht möglich ist. In den

Verhandlungen teilzunehmen. ohne sich von der Po11zev durchsuchen
,t..':.''',~

zu lassea.



ERKLÄRUNG DER fRANZUSISCHEN DELEGATION ZUR BEOBACHTUNG DES

PROZESSES GEGEN RONAlD AUGUSTIN IN BOCKEBURG ZUM AUSSCHLUSS

YON RECHTSANWALT DR.KLAUS CROISSANT (13.3.1975)

•

.Wir sind luch hierher gekommen. um unserer BestUrzung Ausdruck

zu geben, die wir hatten. als wir von' der Ausschlu6ma~-

nahme erfuhren, die unseren Kollegen Klaus Croissant trifft.

Es handelt sich hierbei um eine Maßnahme, die ihresgleichen in

den europäischen Ländern sucht. - Ich spreche natUrlich von de

_okratischen Ländern. bisher war es allerdings das Privileg von

Diktaturen, solche Maßnahmen zu treffen.

Daß man einem Verteidiger untersagt. den Angeklagten. der ihn ge

wählt hat. zu besuchen, daß er ihm nicht einmal mehr schreiben

kann und daß er nicht mehr die Möglichkeit hat, ihn zu beraten.

dabei handelt es sich um einen schwerwiegenden Angriff auf die

Verteidigerrechte. Der angegebene Grund - ein Interview in einer

Zeitschrift - erscheint uns ebenso schockierend: das heißt genau

gesagt, Menschen, die seit Monaten, ja seit Jahren in Gefangen

schaft sind, jede Ausdrucksmöglichkeit zu verweigern: das heißt.

in der Realität, ihnen' jede Verteidigungsmöglichkeit zu untersagen,

Übrigens ist die Anwesenheit von ausländischen Verteidigern, z.B.

den französischen, die den Antrag gestellt haben, die politischen

Gefangenen mitzuverteidigen, durch das Stuttgarter Gericht abge

lehnt worden •

Dies scheint uns im Widerspruch zu stehen mit den Regeln der EWG.

Ich iarf'.hinzufügen, daß nicht einmal Chile die Anwesenheit aus

ländischer Anwälte verweigert hat!

Haben die Gerichte Angst vor Anwälten? Wer soll glauben, daß die

~ f~eie Rede vor einem Gericht die Sicherheit des deutschen Staates

bedroht?

Hier wird der Angeklagte nicht nur eines Verteidigers beraubt.

~Jonder~.w1e wi. erfahren haben, ihm sogar ein vom Gericht be

;',itellter ?",p,',;",'flichtverteidiger aufgezwungen. Einen Ange.~lagten

j-:-,je •• rAusdruck slIöglichke it zu be rauben. ihn' von einem vom S taa t

be$tellten Verteidiger verteidigen zu lassen, heißt seine persön

t-ti;"''''l1cheund politische Identität ,zu verneinen: Es handellt sich hier

~~. 'filro efne Justizkarikatur.

•
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Diese Tatsachen sind besonders schwerwiegend: das Recht jedes

Angeklagten auf Verteidigung. auf eine freie Verteidigung. ist

eine, der Grundrechte unserer westlichen juristischen Systeme.

Die Rechte der Ver;eidigung anzugreifen. bedeutet. die grund

sätzlichsten Menschenrechte zu verletzen. Das heißt. die Frei

heit in Gef4hr zu bringen.

Darf ich anfügen, daß uns - die Franzosen - diese Angriffe auf

die Freiheit an die düstersten Stunden zwischen den beiden Welt

kriegen erinnern.

Unsere Aufgabe ist es. die europäische ~nd internationale öffent

lichkeit auf den Plan zu rufen, sie wachsam zu machen gegenüber

~iesem Räderwerk, das sich hier einrichtet, bevor es zu spät ist.

dieses anzuhalten.

Wir werden ~ei unserer Rückkehr sämtliche juristischen Organisa

tionerl, Richter und Anwälte, welches auch ihre politische Linie

sei, auffordern, aktiv zugunsten von Rechtsanwalt Klaus Croissant

einzutreten, ihm ihre ganze Solidarität zu erweisen. Rechtsanwalt

Kl~us Croissant wird hier zum Symbol der in den Dreck getretenen

Verteiaigungsrechte und der bedrohten Freiheit.

)
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S.dIa .~1IftdISChaJwlaten
beobachten Augustln-Prozeß

DeClll.ebur, (AP)

An der SchwurgerichuverhandJ.ung des 0&
nabrücker I...andIericht:; aelen den Uj&hrig~,n
hollänwllChen Anarchisten und mutmaßllchen
Baader-Meinhof-Helter Ronald AUIWlUn in dßr
scnarf bewacb~n Juat1&\lollzuaaa.-wtalt Bücke

burl beI Hannover hJL am Donneratal elOll Internationale Juri.tenkommiuioo .ls ~bachttJr
teilieoommen. Sechä Juristen aus Irlan4. Fl'hnk~
reich und Enalpnd Intormlerten.1ch auf r.1(jl~··
dUIli d•• Stuttprter Rechtsanwalt. und AujU-

; lItin-Verteid1aerl Xiaua CrQ1IIMnt Obar d.1e we ••t
deu1Ilche QerichtapralL1l.

In der Verhandlung wurden in Abwe1Ienhl'!lt
cU:IAnleklagten drei Kriminalbeamte aus Han-

, nover und Berlln ,eh6rt. Dlelll! Zeugen hatten
dienstlich mit AUlLuatin zu tun. nabei wurden
unter anderem AUlultln. Venuche lIf!lchlldert,
Kaasiber Qua dem hannoverschen rUntenu
chunillgefängnls zu achmualeln und seinen An••
wälten oder Freunden zuzuspielen.
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Dte " Associatlon for Legal Justice n - GlüPpe-Dublin-- ist auf

nl"f"dun; der Vertetdlgei ln diesem Prozess ung 9"i rnter-
;;t;;;- iä"-v.rtetdtguniskomltees für pollt lsche Gefangene
in-ü**t.utopa naeh gtic[etrurg gekommen. Ihre Aufgabe lgt es'

""".*tÄ"-;it 
Delegterten aui änderen europäi'schen Ländern

ää-p;o"""" qregen Ronald Augustln 1m GefängnJ.s..von Bücke-
,üüig- 

"tl-UäoUä.ffi.. 
und vrellere Informatlonen über die Be-

',,, ' i lüd't i lg- 
"oi-päilt iru.hen 

Gefangenen ̂  une dle Handhabung derr
', ' 'äm;;;Ä""itgäuung in dlesem Länd eLnzuholen"

,' 'U{e*AasociatJ"on for Legal JustJ.ce tr ist keine pollt ische
il;di"i i i"", si" hat äine geschriebene satzung. 91" kümmert

;iäh-;i;zig 
"* 

dle Wahrulg -a"T fundamentalgn'Rechte- qut
, Sti lrger, Aei pof ittschen un a der nlcht polit ischen Gefangetren

rrsrd-diä ntnhättung der Grundrechte'

Der i l r l .schen Delegat lon lst  aufgef,al lenl-  daß der Prozess i r t
bttckeburg nlcht, in elnem Gerlchtsgebäude sondern ln elnent
qetAnEntä abgehalten wlrd. ZusaI{unen mlt der Anweeenheit'
p,atra*mitritartscher Elnhelten schafft diee elne ungi' instige
fiäiUäffiä;-At*äspnat" und spllcht den ]\rrgeklagt'en schuldis,
eehor,r bevor eU UltelL verkUndet worden lst. Da der +lggklagte
il iÄügä als rrnEchul,dlg anzusehen lst bis das Gegenteil be*

, *rgaeeÄ iEtr sind wlr äer l'lelnüngr daß dlese qngünstlge At-

nnäp*,ar* den !'a11 Augustln rntt Vorurtellen belastet'
I .

,,,,lF r kennen net,tlrlich das Argument, der Behörden, g1ß diest":r
inäzese etn erhebl tches Sicherhei tsr ls lko darstel l t .  Das

'  
Gär lcnt  Ue"teht,  sei .ne Inf ,ormal ionen betneffs die SLeher l tc i t

, , ,  üön der pol t t tschen PoIJ.zel . .  W1r gtauben aberr .daß das uiür i . ,5t
, .aer Uelnünq der Pol,izei. mehr Gewlcht, beigemeseen hat ais tl6.ir '

Beachtung äef Rflchte des Arlgeklagten. Der Grundsatz, dali
äÄln angali lagten unter allen umst.änden ein vorurteilsrreies
V*rfahien öewährt vferden muß, muß respektiert,,werden' Oas

Säifcht hät{,e darauf bestehen können, daß das Verfahreu i ' I1
elnem ordentllchen GerLchtsgebäiude stattf indet.

,  Dle l r ische Delegat ion kennt nUr zu gut aus eigener prak' t : i '  i ie1.

Erfahrung ln dei Repubtik Irland die unnötige Anwesuntteri"
der lr iscne"--Stiäfif. iatte bei Prozessen vor dem Sonclerr'Jer i ' t i .

ln DubLln '  (  W.l f  betonen, daß es in diesem Sonderger lcht  : t lurr iä i*

Aq $chwterJ.ghetten,gekomtnen istl auch dann nlchtr w€fiür cläs
Mllltär nLcht anwesend war. )

äw,ar echÖlnt der Frozeesverlguf - selbst |{t piickeP}tg in
der tlaupfaaqhe,normal zu verlaufen- verglichqn-T1! den V' r '-
qänqen 

-arl 
den gond,etgerlcht.en in Dublinr- nämIlch keine ' irrr-!,

öäu"S"fr-*fgen des nngÄklagten kann ihn selbst beschul$i9( ,r, . ,
afe ifcntei irn proaeÄ,s können durch Gerl,chtsbeschluß abgt'st:tzt
.ff iraä"-I-ääq*q*tr steht aber die Tatsache, daß hler ein Vcrteictiger:

, 
;*t;#echroiäei werden kann unter dem l:loßen verdacht der polit iscft '*.
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untersttitzunE seines Mandanten, Das ist unglaubllch pnd. |n der
Tat: gef,EilrflGh fttr dle Freiheit ln elner freien Demqkratl'e. 

, 
l

Dieser vorläuflge AusschLuß elnes Vert,eidlgers el. imlnl.e{t die
Voiztige grunCfeöender demokratischer Vorgehensr*eLsen und.ver-
höhnt-dEä VertrÄuensverhättnisr das zwischen dem verteidiger. .; '  '

und ietnen Mandanten bestehen sollte. Kurzr €s t5äq! daru beir , ' ,,
etne ungltnettge Atmosphäre für d,en Frozess zu sehaff,en' , . ,-.**,

DartlbefhLrraus tsü der Delegatlon besonders aufgefalten,r, l
daß,vOn vsrnhereln eLn UNgteichgewlcht zugunsten der,Vetr*  ' ,
folgunge6rgane dadurch geschaffen worden lst, daß dle Ver*
telälgüng i tanatE daran-gehinclert  worden lst ,  aI Ie dte Seweit-
akten-hiÄauzuzlehen, dJ.e für eine ordnungsgemäße Verteldigung
nott'rendig sind.

Wir bet,onen daß so-qar in den Sonclergerichten in Dublln eln Prozessi
ver,schoben 'wird, wänn die Verteidigung nicht alle Bewej.s-
akten zur Verfügung hat, und zwar solangel bls alle Bewels-
st,ticke herangaschafft sind. Wenn man die Länge des Augusti.n*
FroZesses |n Betracht z lehtr  eo kann es s icherLic l r  n j -cht  un-
mögttctr  gewesen se1n, den Pro1e99 solange ?u verschieben, bis
dle F'rage der Beweisakten endEültig geklärt Lst.

Dle l r lsche Delegat lon ist  beunruhigt  t iber dle t l lntergrüncic
dleses Prozesses. t {ach unserer Elnschätzung slnd sle vr lcht i rJ,
wel l  s le die momentane psychologlsche Sl tuat ion des An<;cklcr . ,Jten
bes1inrmen und damlt selne Verhandlungsfähigkeit ln Frage stel 'Iert.
Furch DokUmente wissen die DeLegierten von der Folter und den
herabwürdtgenden Haftbedingungen, unter denen Ronald Augustirr
zu le iden hatt ,e.  Die Delegat ion weiß, daß Ronald August in
8,. Moqate lang Lm Geflingnis von St,uttgart in strenger [inzelhEft
gehgltgn worden lst und. 1e_lg 3fq- g.e-c-h"s Mgq-a,tg lm |glgn rrakt ,

'  WJ ' r  w issen auc l t '  daßöeE, Gef,ängnlsses l{annover zugebracht' hat
RÄnald Au{usttn tiber drel Monate zwangsernährt worden ilt: l{ach l
ungeren nifahrungen ln Großbrltannlen köune wlr sag€)n, dat\
Erangsernilhrung eine form von Folber ist.

Die Delegat iOn weis t ,  auf  d ie  Mln imal fegeln für  d ie  iJ t ' : i tc , i r , i i . r t t ' ig

vqn Gefaägenen h inr  e ine Regeluqgr  d ie  lm August  1951 v( ) r t  uLrr r

Verelnten Nationen angenommen worden ist. Wir verweisen .ruf ' . l ie

Ä r t l ke l  27 /31  und  32 /1 .  W l r  un t ,e rs t .e l l en ,  daß  d le  c le t . i t s t { rne } i
Gefängnlebehörden d iese Ar t , lkeL ver le tz t  haben,  im besoncl t : r . t : r t
verwelsen w1ü auf  den Ar t lke l  3  der  europälschen Metr$c l t *n-
reshtskonventlon und behaupten, daß die deutschen Behörderr
*uöh dleEen ArtLkel" verJ.etzt haben.

Dle Deleqat lOn möchte betonen,  c laß es s ie  verwunder t ,  daß t r i r ' :
gewelse legett den Angeklagten durch das IIKA gesammelb wordr*n si lnd'
Vor unseiei .ankunft ln Deut,schland haben unsere Untersucitungerr
erqtebene daß dae BKA die zentra le  Behörde für  a l le  po l i t iac l ien

Vei fahren ls t ,  und daß es h ler  t ro tä der  Anklage des versuchten
Mordee ml t  dLesem Ver fahren befasst  is t .  I
r...1 .

Die Delegat lon s ieht  keLnen Grund für  d le  Notwendigkei t  e i t rer

zentralen Ermit,t lungsbehörde und stel l t  die Frager warum i lrre
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. f1lacl$tl FFgbI{k glbt es ketne verglelchbare Behörde ona

llft"lläfi'ti.ll":f;t. 
t 

"o"ulrlschen Provinzen elne Krless-

sehlteßtlch kann dle DeLegat,ion nlcht verstehen, warum es
Geeetze gLbt, dl.e dle verteidigung ln trgendelner htelse
elnechränken. sle eleht ml.t Sorge, daß söIche Gesetze bestehen,
?" Bt-dle Beschränkulg der Verteldlgung auf dle Verteidiqruns
l,9y?1r? r3r_einea Gefangenen. solche Beschränkungen glbt äs
w€Cler in lr lgndr fioch ln Frankrelch, n,och ln den-tt$A;

D*r,übeqhlnaus ist es Mögllch, daß das Gerlcht elnen pfl icht-
,yerteldl .ger beruf t ,  der nci th das Vertrauen des Anseklaqten hat.
!*?;verunmögllltt jegliches verrrauen zwlschen aeü zwaigs-

"tSll.ftverteidtger 
und den Anwälren des vertrauens. ; i;-

, ]!6goe1atlon fttr Legal, Justlce"befürchte, daß dlese :Haßnahme
äI lmäht ich das Vertrauen des Volkes auf dle Gesetze zerstört .

@




